
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/1/19 1Ob703/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1977

Norm

ABGB §1159

ABGB §1162 IV

AngG §20 I1

BGB §141

Rechtssatz

Auch nach § 141 BGB kann eine fristlose Kündigung (eines Arbeitsverhältnisses) in eine fristgemäße Kündigung nur

umgedeutet werden, wenn der unbedingte Beendigungswille eindeutig und erkennbar ist.

Entscheidungstexte
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Schlagworte

SW: Angestellte, Auflösung, Dienstverhältnis, Ende, Entlassung, Umdeutung, vorzeitig, Konversion, Willenserklärung,

Willensmangel, Auslegung, Interpretation
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